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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS @ BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG

28.September 1929 « 23. Jahrgang « Erscheint monatlich ein- bis zweimal

Nummer I3

Inhalt: Ein SchluBwort in der Frage des Unterrichts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre an den Ziircher Primarschulen — Zur Frage
des Unterrichts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre auf der Stufe der Primarschule — Schulsynode des Kantons Ziirich — Fiir
die ziircherischen Lehrer im Ruhestand — Ziircherische Kantonale Sekundarlehrerkonferenz

Ein SchluBwort in der Frage des Unterrichts
in Biblischer Geschichte und Sittenlehre an
den Ziircher Primarschulen

In ihrer Versammlung vom 3. Juli 1929 hat auch die Kirchen-
synode unter Postulat 116 in der Frage der Erteilung des Unter-
richts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre BeschluB gefaflt.
Damit ist wohl fiir absehbare Zeit der SchluBstrich gesetzt worden
unter ein Diskussionsthema, das mehrere Jahre die Offentlichkeit,
die Parteien, die Behorden, die Presse und auch die Lehrerschaft
lebhaft beschiftigt hat. Es diirften hierin die Geister wieder
solange zur Ruhe kommen, bis wirklich einmal ernstlich an eine
Revision des Unterrichtsgesetzes geschritten wird. Nachdem auch
der damalige Erziehungsdirektor Dr. H. MouBon sein Postulat
der Einfithrung der Simultanschule zuriickgezogen, kam sogar die
katholische Presse, die sonst jede nur erdenkliche Gelegenheit
benutzt hatte, um der Staatsschule oder ihrer Lehrerschaft eins
auszuwischen, endlich zur Ruhe.

Fiir die Lehrerschaft bedeutet dieser AbschluB3, wie er durch
die BeschluBfassung der Kirchensynode gegeben ist, das Ende
eines Kampfes, in dem sie sowohl ungerechtfertigte Angnffe auf
ihre Titigkeit abzuwehren, als auch fiir das hohe Gut der neutralen
Staatsschule mit aller Kraft einzustehen hatte.

Dieser Kampf begann seinerzeit mit der Veroffenthchung der
Ergebnisse jener Umirage der Erziehungsdirektion iiber die
Erteilung des Unterrichts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre
in den Zircher Primarschulen. Sie ergab némlich, daBl in ver-
einzelten Fillen gar kein Sittenunterricht, in groBeren Gemeinden
von stadtischem AusmaB in vielen Klassen wohl ein Sittenunter-
richt, aber ohne Behandlung biblischer Stoffe erteilt wurde.

Die Bekanntgabe dieser Verhiltnisse brachte die evangelisch-
positiven Kreise in Bewegung. Sie verlangten, gestiitzt auf den
Wortlaut des Gesetzes, strikte Einhaltung der durch Gesetz und
Lehrplan gewihrleisteten Rechte auf Erteilung eines Bibelunter-
richtes innerhalb des Lehrplans der Volksschule. Nachdem dann
in der weiteren Entwicklung der Angelegenheit Herr Erziehungs-
direktor Dr. H. MouBon an Stelle der neutralen Staatsschule die
Einfithrung der Simultanschule empfahl, waren es wieder die
evangelisch-positiven Kreise, die diesen Vorschlag mit Freuden
begriiten und als die denkbar beste Losung der strittigen Frage
priesen. Thnen erwuchsen in der katholischen Geistlichkeit und
in der christlich-sozialen Partei sehr kampflustige Gesinnungs-
freunde. Fir letztere bedeutete der Vorschlag MouBon die lingst
ersehnte Gelegenheit, endlich in der Ziircher Volksschule FuBl zu
fassen und EinfluB auf den Geist und den Lehrplan ausiiben zu
kénnen. Die katholische Geistlichkeit begann den Kampf mit
einer breit angelegten Dispensation der katholischen Schulkinder
vom Unterricht in der Sittenlehre. Der Kampf wurde mit allen
Mitteln des kirchlichen Gewissensdruckes gefiihrt und trug eine
fiuhlbare Beunruhigung in den Klassenunterricht unserer Volks-
schule hinein. In diesem Stadium trat schlieBlich auch die pro-
testantische Geistlichkeit auf den Plan, und Kirchenrat und
Kirchensynode befaSten sich ernsthaft mit der Frage. Thnen lag
in erster Linie daran, Gewihr dafiir zu haben, daBB dem bestehenden
Unterrichtsgesetze, das die Erteilung des Unterrichts in Biblischer
Geschichte ausdriicklich festlegt, auch wirklich nachgelebt werde.
Der Kirchenrat unterbreitete der Kirchensynode vom 24. Juni
1926 folgenden Antrag: ,,Die Synode begriift lebhaft die Ausfiih-
rungen des kantonalen Erziehungsdirektors Dr. MouBon in der
Presse. (,,Staatsschule und Katholiken*; Nr. 295/96 der Ziirichsee-

zeitung). Sie betrachtet dessen Vorschlige, die den verschiedenen
Bekenntnissen Gerechtigkeit widerfahren lassen, als geeignet,
einerseits die Einheit der Staatsschule zu erhalten und anderseits
jedem Schiiler ein Recht auf Unterricht in Biblischer Geschichte
zu sichern.** Die Kirchensynode nahm aber diesen Vorschlag, der
die protestantische Geistlichkeit auf dieselbe Kampflinie mit dem
katholischen Klerus gegen die offenbaren Interessen einer wirklich
neutralen Staatsschule gestellt hitte, nicht an. Dal} sie diesem
Antrage keine Folge gab, stellt ihrem schulpolitischen Blicke ein
gutes Zeugnis aus. Es hat sich gezeigt, daB die Kirchensynode die
ganze Frage im Einvernehmen mit der ziircherischen Lehrer-
schaft 16sen wollte, mit der sie am selben Werke der Jugend-
ecziehung téatig ist. Die Kirchensynode beschloB also: ,,Die Synode,
nach einlaBlicher Diskussion der Antrige des Kirchenrates,
beschlieBt: Um auch der Lehrerschaft Gelegenheit zu geben, zu den
Vorschlidgen des Erziehungsdirektors MouBon Stellung zu nehmen,
verschiebt sie die BeschluBfassung iiber Alinea 1 des kirchen-
ritlichen Antrages, erklart aber einhellig: Jede Losung, die dem
Schiiler der Primarschule das Recht auf Unterricht in Biblischer
Geschichte schmilert und darauf verzichtet, den Schiiler zu
sittlich-religiosem Handeln zu erziehen, ist fiir die Synode un-
annehmbar.” Gemal diesem Antrage, der an den Erziehungs-
rat weitergeleitet wurde, erging an die Schulkapitel die Einladung,
der Erziehungsdirektion zuhanden des Kirchenrates und der
Kirchensynode ihr Gutachten iiber die Gesichtspunkte Dr.
MouBons zur Wahrung des Unterrichts in Biblischer Geschichte
abzugeben. Die Kapitel haben in Versammlungen die Frage der
Erteilung des Unterrichts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre
behandelt und die Ergebnisse seinerzeit in einem klaren, ein-
deutigen und alle Seiten der Angelegenheit beleuchtenden Gut-
achten niedergelegt und weitergeleitet. Gleichzeitig mit dem Gut-
achten unterbreiteten sie Vorschlige, wie bis zu einer umfassenden
Gesetzesrevision die Erteilung der Sittenlehre geregelt werden
kénnte.

Aus diesem zusammenfassenden Bericht der Kapitel ging
deutlich hervor, daBl weitaus der groBte Teil der Schulen auf der
Landschaft den Unterricht in der Sittenlehre nach den Vor-
schriften des Gesetzes, also mit Einschluf3 der Biblischen Geschichte
erteilt. Nur 289, aller Schulen behandeln im Sittenunterrichte rein
ethische Stoffe. Geht man diesen Verhaltnissen naher auf den
Grund, so 1Bt sich unschwer feststellen, daB es ausschlieBlich
die Schulen der Stidte Winterthur und Zirich, sowie gréBerer
Industriegemeinden sind, die in der Erteilung des Sittenunter-
richtes vom strengen Wortlaut des Gesetzes abweichen. Diese
Abweichung vom Lehrplane geschieht aber weder aus Pflicht-
vernachlissigung, noch aus Religionsfeindlichkeit. Sie ist ledig-
lich eine freie Anpassung an bestehende Verhiltnisse. In allen
diesen Gemeinden finden wir eine starke konfessionelle Mischung
der Bevolkerung. Sobald im Sittenunterrichte biblische Stoffe
beigezogen werden, bleiben die Kinder katholischer Eltern dem
Unterrichte fern. Der Lehrerschaft ihrerseits ist aber daran gele-
gen, die Klasse als Ganzes, als eine Gemeinschaft zu unterrichten.
Nur so kann eine einheitliche erzieherische Beeinflussung im
Sinne des erstrebten Zweckes erreicht werden. Die Lehrer ver-
zichteten, um der Einheit des Erziehungszweckes zu geniigen,
unter diesen Umstdnden auf die Erteilung des Unterrichts in
Biblischer Geschichte. Darum auch unterbreitete die Lehrerschaft
im zusammenfassenden Berichte an den Erziehungsrat den Vor-
schlag, es solle in Gemeinden mit konfessionell stark gemischter
Bevélkerung der Ortsschulpflege die Befugnis erteilt werden,
dariiber zu entscheiden, ob die Verhiltnisse den Verzicht auf die
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- Biblische Geschichte rechtfertigen. Wenn die Lehrerschaft diesen
Vorschlag machte, so war sie sich bewuBt, dal ither 709, aller
in Betracht fallenden Schulklassen nicht davon betroffen wiirden
und den protestantischen Kindern, denen auf Grund dieser Ver-
héltnisse durch die Schule kein Bibelunterricht geboten werden
koénnte, in Sonntagsschule, Kinderlehre und Konfirmandenunter-
richt geniigend Gelegenheiten offenstiinden, durch die Institu-
tionen der Landeskirche dieses Bildungsgut zu erwerben.

Es kam durch die Verhandlungen der Schulkapitel mit aller
Deutlichkeit zum Ausdrucke, daB die Lehrerschaft da, wo die
Verhiltnisse im Hinblick auf den Erziehungszweck des Gesamt-
unterrichtes es gestatten, auf eine strikte Einhaltung der Lehrplan-
bestimmungen dringt und die Behandlung biblischer Stoffe
empfiehlt. Das dart festgehalten werden gegeniiber gewissen Ab-
sichten, der Lehrerschaft religionsfeindliche Motive oder gar
bosen Willen und Pflichtvernachlissigung unterzuschieben.

Nachdem die Lehrerschaft gesprochen und Erziehungsdirektor
MouBon seinen Vorschlag auf Einfithrung der Simultanschule
angesichts des groBen Widerstandes zuriickgezogen hatte, trat
eine sichtliche Entspannung ein. Es wirkte darum fast wie eine
Aktion post testum, als diesen Sommer auch die Kirchensynode
den SchluBstrich unter ihr Postulat 116 setzte. Und doch war
dieses Vorgehen der Kirchensynode begriillenswert; denn es
brachte deutlich zum Ausdrucke, wo Geistlichkeit und Lehrer-
schaft einig gehen konnen, ferner wo auf Grund verschiedener
Anschauungen iiber den Erziehungszweck eine véllige Einigung
nicht zu erzielen sein wird. Es zeigte sich denn auch, daB in
wesentlichen Punkten die Antrdge der Kirchensynode mit der
Auffassung der Lehrerschaft sich decken. Mit besonderer Freude
nimmt die Geistlichkeit davon Kenntnis, daB die meisten Schul-
kapitel sich auf den Boden der zurzeit geltenden gesetzlichen
Bestimmungen stellen und bringt den Wunsch zum Ausdruck, es
mochte vor einer gesetzlichen Neuregelung der Biblischen Ge-
schichte gebithrende Riicksicht getragen werden. In welcher Weise
in besonderen Fillen, da Lehrer aus Gewissensgriinden den bibli-
schen Unterricht nicht erteilen kénnen, das Anrecht der Kinder
auf Bibelunterricht zu wahren sei, méchte die Kirchensynode dem
Erziehungsrate iiberlassen. Sie denkt dabei an einen Fécher-
austausch, auch an Heranziehung anderer geeigneter Lehrkrifte.
Der Kirchenrat wird eingeladen, den Lehrerkapiteln auf ihren
Wunsch Referenten zur Verfiigung zu stellen und im Einver-
standnis mit den Lehrerkapiteln Kurse oder Besprechungen iiber
Religions- und Sittenunterricht zu veranstalten.

Mit besonderer Freude begrufit die Kirchensynode die Vor-
schlige, die darauf gerichtet sind, bei der bevorstehenden Reform
der Lehrerbildung auch die sittlich-religiose Ausbildung der
kiinftigen Lehrer zu vertiefen und fiir die Erteilung des Unter-
richts in Biblischer Geschichte und Sittenlehre besser vorzu-
bilden.

In der die Antrige der Kirchensynode vorbereitenden Kom-
mission haben auch Lehrer mitgewirkt. Thnen allen, besonders
aber Herrn Ernst Heller in Zirich 3, sei Dank ausgesprochen
dafiir, dal es gelungen ist, eine befriedigende Losung herbeizu-
fithren. :

In einem Punkte haben sich Pfarrer und Lehrer nicht ge-
funden. Das ist begreiflich; denn da stofen die gegensitzlichen
Anschauungen iiber die Aufgabe und den Zweck der sittlichen
Erziehung in der neutralen Staatsschule hart aufeinander und
werden auch in kiinftigen Auseinandersetzungen kaum zu ber-
briicken sein. Die Losung, die die Schulkapitel mit Riicksicht auf
die konfessionellen Verschiedenheiten vorschlagen, ist fir die
Kirchensynode nicht annehmbar, weil sie das Recht des Kindes

auf biblischen Unterricht schmilern soll. Die Pfarrerschaft hilt.

hier aus begreiflichen Griinden starr am Buchstaben des Gesetzes
fest; die Lehrerschaft ist bereit, im Hinblick auf die Gesamt-
erziehung sich durch Preisgabe des Bibelunterrichtes den ver-
anderten Verhéltnissen anzupassen.

Aber trotz dieses einen Punktes, in dem keine Einigung erzielt
werden konnte, waren die Verhandlungen der Kirchensynode von
einem Geiste der Verstindigung getragen. Ganz anders aber ist
der Geist, der aus der Einsendung ,,Ziircher Kirchensynode und
biblischer Unterricht* eines Dr. W. H. in der Nummer 1472 vom
30. Juli 1929 der ,,Neuen Ziircher Zeitung* spricht. Wir haben
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Anhaltspunkte, anzunehmen, dafl die Einsendung aus Pfarrer-
kreisen stamme. Das bedauern wir aullerordentlich; denn sie tragt
schweres MiBtrauen in die beteiligten- Kreise.

Dieser Einsender Dr. W. H. redet ohne irgendwelche Ein-
schrinkung davon, dafl der biblische Unterricht vernachlissigt
worden sei, dafl die Staatsschule ihrer Aufgabe nicht gerecht
werde, weil unter gewissen Verhéaltnissen kein Bibelunterricht er-
teilt werde. Er kiindigt eine Kontrolle des Unterrichts in Biblischer
Geschichte und Sittenlehre durch die Kirche an. Ja, er versteigt
sich sogar zu der sehr schweren Anklage, die Lehrer seien in der
Regel fir die Erteilung des biblischen Unterrichts, der wohl den
,.schwierigsten Teil ihres Pflichtenkreises‘ bilde, nicht geniigend
vorbereitet. Um dieses letzte gleich vorwegzunehmen: Der Lehrer-
schaft ist im Verlaufe der jahrelangen Diskussion auch aus Pfarrer-
kreisen gehorig am Zeug geflickt worden. Sie hat es aber strikte
unterlassen, etwa den Spiell umzudrehen und die Art, wie der
Religionsunterricht da und dort durch Pfarrer erteilt wird, genauer
unter die Lupe zu nehmen. Angesichts eines derart unverfrorenen
und in seiner Allgemeinheit auch ungerechten Angriffs kann
man der Versuchung kaum widerstehen, die Frage zu stellen, ob
der verehrte Einsender sich auch vergewissert hat, dal der Bibel-
unterricht, wie er durch die Geistlichkeit erteilt wird, iiberall den
Anforderungen des Lehrplanes gemil erteilt werde und den An-
spriicchen methodisch-padagogischer Grundsitze standzuhalten
vermoge. Der verehrte Einsender der ,Neuen Ziircher Zeitung*
hat wirklich keinen klaren Einblick in die tatsichlichen Verhalt-
nisse gewonnen, sonst miiite er die wahren Griinde, die die stadti-
sche Lehrerschaft zum Verzicht auf Erteilung des Bibelunter-
richtes zwangen, besser zu wiirdigen versuchen. Ja, es scheint
ihm nicht einmal klar geworden zu sein, dafl gerade aus der Ab-
sicht heraus, dem Erziehungszwecke in der Einheit des Gesamt-
unterrichtes zu dienen, die Lehrer einen reinen Ethikunterricht
erteilen, an dem auch Katholiken teilnehmen kénnen. :

Es gehort*boser Wille dazu, aus der Tatsache, daf fir die
kiinftige Lehrerbildung eine Ausdehnung der Ausbildung im
Fache der Religionskunde und der Religionswissenschaft vor-
gesehen ist, abzuleiten, die Primarlehrerschaft erfiille heute die
ihr zugewiesene Aufgabe der sittlichen Erziehung in ungeniigender
Weise. Die Lehrerschaft hat aus freien Stiicken einer Vertiefung

.auch in diesen Fichern zugestimmt, weil sie dies als ein Gebot

der Zeit, als eine notwendige Anpassung an die verinderten Be-

.durfnisse der Gegenwart betrachtet.

Wir wollen gerne feststellen, dafl die Kirchensynode die ganze
Angelegenheit im Gegensatz zum Einsender Dr. H. W. mit aller
Sachlichkeit behandelt hat. Aus dem Bestreben der gemeinsamen
sachlichen Behandlung heraus hat sie in ihren Antréigen die Bereit-
willigkeit zum Ausdrucke gebracht, auf Wunsch Referenten zur
Verfiigung zu stellen, die im Schofle von Kapiteln die Frage des
Unterrichts in Biblischer Geschichte behandeln koénnten.

So sehr dieses Entgegenkommen von seiten der Geistlichkeit
Anerkennung verdient, scheint doch jetzt der Zeitpunkt zu weitern
Diskussionen, vor allem in Kapitelsversammlungen, recht un-
geeignet zu sein. Diese ganze Auseinandersetzung in einer Frage,
in der das persénliche Bekenntnis jedes einzelnen stark mitspricht,
sollte doch endlich einmal wieder zur Ruhe kommen.

Es darf nicht auller acht gelassen werden, daf} die ganze An-
gelegenheit auch innerhalb der Lehrerschaft durch Presse und
Kapitel erschopfend behandelt und abgeklirt worden ist. Die
Lehrerschaft hat ihre Stellung bezogen, eine klare Antwort erteilt
und einen bestimmten Vorschlag gemacht. Sie wird wohl auch
durch eine weitere Behandlung in Sonderveranstaltungen zu keiner
andern Stellungnahme kommen. Solche Sonderveranstaltungen
wiren wohl eher geeignet, die Antwort der Lehrerschaft abzuschwéchen
und thren Eindruck zw verwischen. Dieses Thema sollte nun fir
einige Zeit aus den Verhandlungen unserer Kapitel verschwinden.
Wenn dann einmal ernstlich an die Revision des Schulgesetzes
herangetreten wird, ist wohl der Zeitpunkt gekommen, die Frage
der Gestaltung der sittlichen Erziehung wieder aufzurollen und
klarzulegen, nach welchen Grundséitzen man eine Neugestaltung

* durchzufithren gedenkt. g

Es werden aber auch dann wie heute die Verschiedenheiten
in der Auffassung iiber den Erziehungszweck gegeneinander aus-
getragen werden miissen. In der Zwischenzeit scheint wesentlich



zur Beruhigung der Gemiiter beizutragen, wenn die Lehrerschaft
itberall da, wo die Verhéltnisse es irgendwie gestatten, den Unter-
richt gemiB den Vorschriften des Gesetzes zu erteilen versucht,
wenn sie auf Grund einer durch bessere Vorbildung vertieften
Auffassung der sittlichen Erziehung der Jugend alle Beachtung
schenkt und die ihr durch das Gesetz iiberbundene Aufgabe im

vollen Umfange erfillt. Karl Huber, Sekundarlehrer.

Zur Frage des Unterrichts in Biblischer
Geschichte und Sittenlehre auf der Stufe der
Primarschule

Die konstituierende Kirchensynode vom 3. Juli 1929 hat zu
dieser Frage nochmals Stellung genommen und vorldufig zu
einem gewissen Abschlufi gebracht. Finf auf dieses Thema sich
beziehende Anirige des Kirchenrates wurden oppositionslos gut-
geheiflen. Damit ist das Postulat 116 der kirchenritlichen Postu-
latensammlung hinféallig geworden. Eine jahrelang diskutierte und
umstrittene Frage, die besonders kirchliche Kreise, Pfarrerschaft
und Lehrerschaft, aber auch Schulbehérden, Presse und Volk
zeitweilig lebhaft beschéftigte, diirfte vorerst etwas in den Hinter-
grund treten. Im gegenwirtigen Augenblick diirfte eine kurze
Darstellung iiber die eben zuriickgelegte Phase erwiinscht sein.
Nachdem die Lehrerschaft im Jahre 1927 in simtlichen Kapiteln
zu den vom Erziehungsrat zur Beantwortung vorgelegten Fragen
Stellung genommen hatte, erhielt eine Kommission von vier
Mitgliedern den Auftrag, einen ,,Zusammenfassenden Bericht
auszuarbeiten. Durch BeschluB vom 15. Oktober 1927 ubergab
der Ziircherische Kantonale Lehrerverein diesen Bericht den be-
teiligten Kreisen. In Form einer Broschiire von reichlich 20 Seiten
wurde dieses Thema nach verschiedenen Seiten hin behandelt
und - was new war — es wurde auch ein praktischer Vorschlag
gemacht dahingehend, daBl in Gemeinden mit konfessionell stark
gemischter Bevolkerung die Ortsschulbehérde die Befugnis haben
solle, den Unterricht in Biblischer Geschichte fallen und nur
einen Sittenunterricht erteilen zu lassen. Von diesem Bericht und
Antrag, der an den Erziehungsrat ging ,,zuhanden des Kirchen-
rates und der Kirchensynode‘‘, nahm die letztere in ihrer ordent-
lichen Versammlung im Herbst 1928 Kenntnis durch Entgegen-
nahme eines eingehenden Referates von Kirchenrat Pfarrer Hauri.
Der Referent verdankte die Bemiihungen der Lehrerschaft, lehnie
aber namens des Kirchenrates deren Vorschlag ab und legte dem-
gegeniiber vier Anirdge vor, von denen Antrag 3 von besonderer
Bedeutung war. Diskussion und Beschluff wurden auf die kon-
stituierende Synode vom Frithjahr 1929 (es wurde Sommer) ver-
schoben. Die damaligen Vorschlige mochten aber nicht ganz
befriedigt haben; denn der Kirchenrat ernannte eine besondere
Kommission mit dem Auftrag, diese zu itberpriifen und gegebenen-
falls andere Vorschlige auszuarbeiten. Die Kommission hatte
also ziemlich freie Hand. Der Kirchenrat lieB es sich angelegen
sein, nicht nur Vertreter der verschiedenen Fraktionen in die
Kommission zu wihlen, sondern er bedachte die Lehrerschaft mit
einer anerkennenswert starken Gruppe (sechs von vierzehn Mit-
gliedern). Er scheint damit eine gliickliche Hand gehabt zu haben;
denn die aus den Beratungen dieser Kommission hervorgegangenen
fiinf Antrdge wurden, wie einleitend bemerkt, ohne Gegenantrag
von der Synode einstimmig zum BeschluB erhoben. Damit wird

“ein ,,Stein des AnstoBes”, ndmlich der urspriingliche Anirag 3,
der bei der Lehrerschaft kein zustimmendes Echo gefunden hatte,
aus dem Wege geraumt. Der Antrag 3 lautete im zweiten Alinea
bekanntlich folgendermaflen: ,, Auf Antrag der Ortsschulpflege
kann der Erziehungsrat Lehrern, die das wiinschen, die Erteilung
eines einstiindigen Sittenunterrichtes gestatten. In diesem Falle
sind die Schulpflegen:gehalten, den Schiilern einen weitern ein-
stiindigen Unterricht in Biblischer Geschichte innerhalb der ge-
setzlichen Unterrichtszeit erteilen zu lassen, sei es auf dem Wege
‘des Ficheraustausches der Lehrer, sei es durch andere geeignete
MaBnahmen. Der nunmehrige Anirag 3 lautet: ,,Gestiitzt auf
die Erklarung der Lehrerschaft: ,die heutige gesetzliche Regelung
bleibt bestehen’, richtet die Kirchensynode den Appell an die
Erziehungsbehérden und die Lehrer, sie méchten vorgéngig einer

gesetzlichen Neuregelung im Fach der Biblischen Geschichte und
Sittenlehre der Biblischen Geschichte die gebiihrende Beriick-
sichtigung zuteil werden lassen.

In welcher Weise in besonderen Fillen, da Lehrer aus Ge-
wissensgriinden den biblischen Unterricht nicht glauben erteilen
zu kénnen, das Anrecht der Kinder auf biblischen Unterricht zu
wahren ist (sei es durch Fécheraustausch der Lehrer, sei es durch
Heranziehung anderer geeigneter Lehrkrifte oder durch sonstige
dienlich scheinende Mafnahmen), bleibt den Anordnungen des
Erziehungsrates iiberlassen. Neu und gewissermallen eine Er-
ginzung zu Antrag 3 ist der Antrag 4 mit folgendem Wort-
laut: ,,Der Kirchenrat wird eingeladen, den Lehrerkapiteln auf
ihren Wunsch Referenten zur Verfiigung zu stellen fir den Fall,
daB in ihrem Schofle die Frage des Unterrichtes in Biblischer
Geschichte behandelt werden soll. Ferner soll an die Pfarrkapitel
die Einladung gerichtet werden, sie méchten im Einverstindnis
mit den Lehrerkapiteln Kurse oder Besprechungen iiber Religions-
und Sittenunterricht veranstalten, wie dies seinerzeit in Winter-
thur und Dielsdorf geschehen ist.*

Der urspriingliche Antrag 1: Dank an die Lehrerschaft fir
ihre Bemithungen und Feststellung, dall ein Teil derselben Bib-
lische Geschichte erteile, und Anirag 2: Festhalten am Beschlul
der Kirchensynode von 1926 unter Ablehnung des Vorschlages
der Lehrer im ,,Zusammenfassenden Bericht*, sowie Antrag 4,
der nun zu Antrag 5 geworden ist: Reform der Lehrerbildung
unter Beriicksichtigung der sittlich-religitsen Ausbildung, blieben
so gut wie unverdndert bestehen.

Mit diesen Beschliissen hat die Kirchensynode alle weitern
MaBnahmen in die Hédnde des Erziehungsrates gelegt. Mit Ab-
sicht haben es der Kirchenrat und die Synode unterlassen, be-
stimmte Richtlinien fir: die Zukunft aufzustellen. Es ist sehr
unbestimmt, wann die Revision der Schulgesetzgebung kommt;
man rechnet damit, dal sie nicht rasch komme, und man wollte
sich deshalb nicht festlegen auf eine Zeit, deren Geist und Wesen
man unmoglich auch nur einigermaflen sicher voraussehen kann.
Es liegt nun an der Lehrerschaft, von diesen endgiiltigen Antrigen
entweder stillschweigend Notiz zu nehmen oder nochmals ihre

Stellung .zu. prézisieren. Ernst Heller in Ziich 3.

Schulsynode des Kantons Ziirich

Zu den Wahlen vom 30. September 1929.

Nach § 52 des Reglementes fiir die Schulkapitel und die
Schulsynode vom 19. September 1912 wihlt die Synode auf die
Dauer von zwei Jahren einen aus einem Prisidenten, einem Vize-
présidenten und einem Aktuar bestehenden Vorstand. Uber die
Zusammensetzung ist nichts bestimmt worden; aber traditions-
gemal setzt sich der Vorstand der Schulsynode aus einem Primar-
lehrer, einem Sekundarlehrer und einem Vertreter der Lehrer-
schaft an den hoheren Lehranstalten zusammen. Obwohl auch
iiber die Nichtwiederwihlbarkeit der Vorstandsmitglieder keine
Vorschrift besteht, ist es Ubung, daB jeweilen bei der Neubestel-
lung des Synodalvorstandes der Président ausscheidet, der Vize-
prasident zum Présidenten und der Aktuar zum Vizeprisidenten
nachriickt. Das am 30. September 1929 neu zu wihlende Mitglied
hat das Aktuariat zu besorgen und ist dem Stande zu entnehmen,
den der abtretende Prisident im Vorstand vertreten hat. Die Schul-
synode wird sich bei der am nichsten Montag in Winterthur vorzu-
nehmenden Wahl an den guten alten Brauch halten und demgemaf
den bisherigen Vizeprasidenten Rudolf Hiestand, Primarlehrer in
Hongg, zum Prasidenten, den bisherigen Aktuar Dr. Hans
Schalchlin, Seminardirektor in Kiisnacht, zum Vizeprisidenten
befordern und den Aktuar fiir den ausscheidenden Prisidenten
Emil GaBmann, Sekundarlehrer in Winterthur, dem fiir seine
ausgezeichnete Leitung der Geschifte der beste Dank der Schul-
synode gebiihrt, der Sekundarlehrerschaft entnehmen. Als A%iuwar
schlagen wir Karl Huber, Sekundarlehrer in Ziirich 3, vor und
sind sicher, dafl die Synodalen dieser Nomination freudig zu-
stimmen werden, bietet sie ihnen doch Gelegenheit, einem un-
erschrockenen Verfechter der idealen und materiellen Interessen
von Schule und Lehrerschaft, einem der eifrigsten Férderer der
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Neugestaltung der Lehrerbildung im Kanton Ziirich durch dessen
Berufung in den Vorstand der Schulsynode eine wohlverdiente
Ehre zu erweisen und Anerkennung fiir geleistete Dienste zu
zollen.

Aus den verschiedenen neu zu bestellenden Kommissionen
liegen keine Riicktrittserklirungen vor. Wir méchten der Schul-
synode empfehlen, den bisherigen Mitgliedern ihre Tatigkeit
durch einmiitige Bestitigung zu verdanken.

Fiir die ziircherischen Lehrer
im Ruhestand

betitelt sich eine Einsendung in der Nummer 29 der ,,Schweize-
rischen Lehrerzeitung*’, die den im Amte stehenden Kollegen vor-
wirft, sie brachten fiir die Daseinsbedingungen der pensionierten
Lehrer nicht besonders viel Verstdndnis und Mitgefiihl auf. Be-
grindet will dieser Vorwurf werden mit dem Hinweis auf die
Nichtberiicksichtigung der Pensionierten in dem am 20. Mai 1928
verworfenen Schulleistungsgesetz.

Wir méchten an dieser Stelle nur auf diesen Punkt der Ein-

sendung eintreten; den Auslassungen iiber die Neuregelung der .

Statuten der Witwen- und Waisenstiftung an der Synode vom
10. Juni 1929 moge von anderer Seite entgegengetreten werden.

Im Besoldungsgesetz vom Jahre 1912 wurde in den SchluB-
und Ubergangsbestimmungen eine Summe von jihrlich hochstens
10,000 Fr. eingesetzt, um die Ruhegehaltsbeziige der bereits im
Ruhestand befindlichen Lehrer und Arbeitslehrerinnen nach MaB8-
gabe des Bediirfnisses erhohen zu kénnen. Das Gesetz vom
2. Februar 1919, das noch gilt, trug der eingetretenen Geld-
entwertung Rechnung und erhohte alle frither festgesetzten Ruhe-
gehilter mit Riickwirkung auf 1. Januar 1918 um 40—80Y%,.
Der § 42 des verworfenen Leistungsgesetzes bestimmte: ,,Die
Ruhegehaltsvorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung
auf die vor seinem Inkrafttreten in den Ruhestand versetzten
Lehrer. Der Regierungsrat wird jedoch, wo besondere Griinde
dafiir sprechen, das staatliche Ruhegehalt derjenigen Lehrer,
welche von Staat und Gemeinde weniger als 2000 Fr. beziehen,
angemessen erhohen.

In frischer Erinnerung steht bei allen denen, die sich mit der
Gestaltung des Leistungsgesetzes zu befassen hatten, der Kampf
um den ZuschuB der Gemeinden an die Lehrerpension. Es wurde
viel gemarktet und mit Verwerfung gedroht, bis die Frage des
Gemeinderuhegehaltes und des an dieses zu leistenden Staats-
‘beitrages eine annehmbare Losung gefunden hatte.

Schon in den vorbereitenden Instanzen, im Erziehungsrat wie
in der kantonsritlichen Kommission wurde von den Vertretern
der Lehrerschaft versucht, fir die bereits pensionierten Kollegen
etwas zu erreichen. Zu groB aber waren die Bedenken, die Ruhe-
gehaltsbestimmurgen zu erweitern, angesichts der Widerstiande,
die sich gerade gegen diese Neuordnung erhoben hatten. Wollte
man wenigstens das mithsam Erreichte unter Dach bringen, so
mubBte auf alles, was einer Mehrbelastung gerufen hitte, verzichtet
werden. Nicht entkraftet werden konnte auch der Einwand, daB
die Eirgabe gerade aus stadtischen Kreisen komme, wo eine
allfillige Erhohung der Beziige ja nicht den Pensionierten zufalle,
sondern in die Stadtkasse flieBe.

Eingangs wurde dargelegt, in welcher Weise die frithern Be-
soldungsgesetze der Pensionierten gedacht hatten. Es sind aber
gerade diese Ubergangsbestimmungen, fir die sich die Lehrer-
vertreter in den Behorden eingesetzt haben. Zu einem GroBteil
sind es noch die gleichen Vertrauensleute der Lehrerschaft, die
am Zustandekommen des Gesetzes vom Jahre 1919 mitgearbeitet
haben, die auch bei der Beratung der verworfenen Vorlage zu
erreichen versuchten, was méglich war. Wenn sie sich den Ver-
héltnissen fiigen und auf die Erfiilllung aller Wiinsche verzichten
mubBten, taten sie es mit dem Blick aufs Ganze und weisen den
Vorwurf mangelnden Verstédndnisses fiir die Lage ihrer Kollegen
im Ruhestand zuriick. -st.

Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Ziirich

Vorstandssitzung vom 31. August 1929 in Ziirich.

1. Der Erziehungsrat teilt mit, daB zur Behandlung von Fragen
des Franzosischunterrichts auf den Herbst 1930 die Veranstaltung
eines Fortbildungskurses in Aussicht genommen wird.

2. Die Minimalprogramme der 3. Klasse in Deutsch, Geo-
graphie -und Physik sind in einer Sitzung mit Vertretern der
AnschluBlschulen durchberaten worden und kommen vor die
Herbstkonferenz.

3. Infolge seiner Wahl zum Professor der Handelsschule tritt
Herr Dr. A. Specker vom Prasidium zuriick. Der Vizeprisident
verdankt die groBe und zielbewuBte Arbeit, die er wihrend
9 Jahren fiir die Sekundarschule und die Konferenz geleistet hat.
Da keines der anwesenden Vorstandsmitglieder sich zur Uber-
nahme des Prisidiums entschlieBen kann, soll zunichst in den
Kreisen der stadtischen Kollegen nach einem Nachfolger Umschau
gehalten werden.

4. Der Verlag der Konferenz wird ab 1. Januar 1930 von Herrn
E. Egli iibernommen.

5. Das- Italienischlehrmittel von Brandenberger erscheint auf
den Winter in neuer, vollig umgearbeiteter Auflage. -B.

Minimalprogramme fiir die ITI. Sekundarklasse.

I. Deutsch (siehe auch Minimalforderungen der kantonalen
Oberrealschule. Jahrbuch 1928, Seite 168).

a) Grammatik ; Der zusammengesetzte Satz. Die Interpunktion.
b) Lektiire; Sorgfiltige Aussprache und sinngemifBes Lesen;
moglichst flieBende Wiedergabe des Gelesenen. ¢) dufsatz; 1. Ein-
fachere Geschiftsbriefe. 2. Selbstéindige Darstellungen aus dem
Anschauungs- und Gedankenkreis des Schiilers. (Erzidhlung,
Beschreibung, Charakteristik)

II. Geographie. Das mit der kantonalen Oberrealschule ver-
einbarte Programm der 1.[II. Klasse (Jahrbuch 1928, Seite 170)
wird auch von diesen AnschluBschulen anerkannt. Aus unserem
eigenen Lehrplan kommt fiir diese Klassen die Behandlung der
Schweiz dazu, wobei dem Kartenversténdnis besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken ist.

III. Klasse Linderkunde (Knaben und Madchen). Eingehende
Behandlung Amerikas, sowie der wichtigsten Wirtschaftsgebiete
Asiens (Vorderindien, China und Japan). Australien. An Bei-
spielen aus der Lianderkunde werden in allen drei Klassen die
allgemeinen geographischen Grundlagen vermittelt: Warmever-
teilung, Winde (Bedeutung der Passate), Niederschlige, See- und
Landklima, Arbeit des flieBenden Wassers, Ebbe und Flut, Vul-
kanismus, Diinen, Eingriffe des Menschen in die Landschaft. und
einfache Beziehungen zwischen geographischen Grundlagen (Lage,
Klima, Rohstoffe) und menschlicher Wirtschaft gezeigt.

III. Phymk 1. Allgemeiner Standpunkt in der Frage. Die Auf-
stellung eines Minimalprogramms fiir die Physik der ITI. Klasse
der Sekundarschule ist nur méglich, wenn gleichzeitig ein Minimal-
programm fiir das ganze Gebiet der Physik, oder noch besser fiir
alle naturkundlichen Ficher aufgestellt wird. Das unten ent-
wickelte Programm stellt eine vorlidufige Regelung der Frage dar,
und ist in dem Sinne aufzufassen, daB an den Aufnahmepriifungen
die Schiiler im Bereich dieses Programms gepriift werden, wenn sie
in ihrer dritten Klasse die einschligigen Gebiete behandelt haben.

II. Das Programm ; 1. Der Elektromagnet und seine Anwendung.
(Gubler, Kapitel 68b.) a) Der elektrische Strom erzeugt das mag-
netische Feld. b) Die Polaritéit des Elektromagnets. ¢) Die Starke
des Elektromagnets. d) Der Eisenkern des Elektromagnets.
e) Das Telegraphenmodell. f) Der Wagnersche Hammer. (Das
Lautwerk.)

2. Die elektrischen Masse fiir Spannung, Stromstirke, Wider-
stand und Leistung. (Gubler 69.)

3. Der Induktionsstrom. (Gubler, Kap. 70.) a) Die Richtung des
Induktionsstroms (Wechselstrom) b) Die Stiarke des Induktions-
stroms. (Diese Tatsachen soweit, als sie sich mit einem Dauerma-
gnet, einer Induktionsspule und einem Galvanoskop ableiten lassen.)

4. Die Wirmewirkungen. (Gubler, Kap. 77.)

REDAKTION: E.Hardmeier, Sekundarlehrer, Uster; W. Ziirrer, Lehrer, Wademwﬂ U. Siegrist, Lehrer, Ziirich 4; J. Schiatter, Leirer, Wallisellen; H. Schdnenberger, Lehrer, Ziirich 83
Eins

Dr. M. Sidler, Lehrerin, Ziirich 8; J. Ulrich, Sekundarleh w -
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— DRUCK: Art Institut Orell Fiifli, Zirich.




	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 28. September 1929, Nummer 13

